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Vorwort 

Diese Norm hat den Status einer rein österreichischen elektrotechnischen Norm gemäß ETG 1992. Bei ihrer 
Anwendung ist dieses Nationale Vorwort zu berücksichtigen. 

Für den Fall einer undatierten normativen Verweisung (Verweisung auf einen Standard ohne Angabe des Aus-
gabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Ver-
weisung auf die jeweils neueste Ausgabe dieses Standards. 

Für den Fall einer datierten normativen Verweisung bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug ge-
nommene Ausgabe des Standards. 

Der Rechtsstatus dieser rein österreichischen elektrotechnischen Norm ist den jeweils geltenden Verordnun-
gen zum Elektrotechnikgesetz zu entnehmen. 

Bei mittels Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz verbindlich erklärten rein österreichischen elektrotechni-
schen Normen ist zu beachten: 

– Hinweise auf Veröffentlichungen beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf den Stand zum Zeit-
punkt der Herausgabe dieser rein österreichischen elektrotechnischen Norm. Zum Zeitpunkt der Anwen-
dung dieser rein österreichischen elektrotechnischen Norm ist der durch die Verordnungen zum Elektro-
technikgesetz oder gegebenenfalls auf andere Weise festgelegte aktuelle Stand zu berücksichtigen. 

– Informative Anhänge und Fußnoten sowie normative Verweise und Hinweise auf Fundstellen in anderen, 
nicht verbindlichen Texten werden von der Verbindlicherklärung nicht erfasst. 

Erläuterungen zum Ersatzvermerk 

Die vorliegende Ausgabe ersetzt ÖVE-L 1/1981 und ÖVE-L 1a/1986. 

In der ETV 2020 (BGBl. no. II 329/2024) sind ÖVE-L 1/1981 und ÖVE-L 1a/1986 verbindlich erklärt und sind 
daher bis zur Aufhebung der Verbindlichkeit anzuwenden. 

Änderungen 

Die vorliegende Norm ist das Ergebnis einer Adaptierung der ÖVE-L 1/1981. Gegenüber der ÖVE-L 1/1981 
und ÖVE-L 1a/1986 wurden folgende Änderungen und Anpassungen vorgenommen, wobei diese Zusammen-
stellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt: 

– Anpassung an aktuelle Nummerierung der OVE-Eigenerarbeitungen: Umbenennung auf OVE E 8110; 

– Überarbeitung der normativen und informativen Verweisungen; 

– Aktualisierung der Normenverweise; 

– Anpassung der Begriffe an das IEV;  

– Anpassung an aktuelle Normen (u.a. OVE EN 50341-1:2020). 
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1. Anwendungsbereich 

Diese Norm gilt für die Errichtung von neuen Freileitungen ≤ 1 kV AC. Im Folgenden werden sie als Freileitun-
gen ≤ 1 kV AC bezeichnet. Als neue Freileitung ist die Neuerrichtung der Gesamtheit aller frei gespannten 
Leiter, ihrer Tragwerke samt Fundamenten, Erdungen, Isolatoren, Zubehörteilen und Armaturen, die der ober-
irdischen Fortleitung elektrischer Energie dienen, zwischen zwei Punkten A und B zu sehen. 

Diese Norm gilt auch für Telekommunikationsleitungen, die auf Tragwerken von Freileitungen ≤ 1 kV AC mit-
geführt werden. 

Diese Norm gilt nicht für alle anderen Telekommunikationsleitungen, für Fahrleitungen aller Art sowie Freilei-
tungen der Eisenbahnen, soweit diese am Fahrleitungsgestänge mitgeführt werden, und für bahneigene Be-
leuchtungseinrichtungen auf Bahngrund. 

2. Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in dieser Norm teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die Anwendung 
dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei 
undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller 
Änderungen) 
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